
 

Doberaner Rennverein e.V.                                                                                                                                  Nennungen an: 
Verband Nordwestdeutscher Rennvereine e.V. 

p. Adr. Hans L. Matthiessen – Ferdinands Höh 7, 22587 Hamburg 

  Telefon 040 – 826435 – Fax 040 826425 – email: h.matthiessen@t-online.de 

 Rennveranstaltung am Freitag, 20. August 2010 Rennbeginn 16.00 Uhr  

 Rennveranstaltung am Sonntag, 22. August 2010 Rennbeginn 14.00 Uhr  

      

Nennungsschluss: Mittwoch, 12. August 2010 12.00 Uhr 

Nennungsschluss für Nachnennungen Montag, 16. August 2010 12.00 Uhr 

Abmeldungen bis Montag, 16. August 2010 14.00 Uhr 

Bahnlänge 1900 Meter Rechtskurs - Grasbahn  

 

 

 
Termin: Freitag, 20. August 2010 
 
Rennen Dob 1 - Für 4j. und ältere Pferde, die niemals an einem Rennen für Englische Vollblüter oder an einem Halbblutrennen unter DVR–
Regeln (oder unter den Regeln eines gleichartigen ausländischen Verbands) teilgenommen haben und seit dem 1. August 2009  nicht Sieger 
in einem öffentlichen Rennen für Reitpferde (Bauernrennen) waren.  
Rennpreise :  1.000.- Euro (€ 500.-, 250.-,150.-,100.-) den Besitzern der vier bestplatzierten Pferde. Ehrenpreise den drei bestplatzierten 
Reitern. Distanz: 1700 Meter, Flaggenstart 
 
Termin: Sonntag, 22. August 2010 

 
Rennen Dob 2 - Für 3 j. und ältere Warm- und Halbblutpferde, die sich in den vergangenen 12 Monaten nicht im Training bei einem 
lizensierten Trainer des Galopprennsports befunden haben. 
Rennpreise :  1.000.- Euro (€ 500.-, 250.-,150.-,100.-) den Besitzern der vier bestplatzierten Pferde. Ehrenpreise den drei bestplatzierten 
Reitern. Distanz: 1700 Meter, Flaggenstart 
 
Rennen Dob 3  - Für 3j. und ältere. Pferde, die niemals an einem Rennen für Englische Vollblüter oder an einem Halbblutrennen unter 
DVR-Regeln (oder unter den Regeln eines gleichartigen ausländischen Verbands) teilgenommen haben.  
Rennpreis:  Euro 1.200,- (€ 600.-, 300.-,175.-, und 125.-). den Besitzern der vier bestplatzierten Pferde. Ehrenpreise den drei bestplatzierten 
Reitern. Distanz: 1300 Meter, Flaggenstart. 
 

 



 

 

 

Besondere Bestimmungen für die Bauernrennen 2010 in Bad Doberan 

1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ggf. ein Rennen ausfallen zu lassen, wenn nicht mindestens 10 Nennungen bzw. 7 Starter 
für ein Rennen gemeldet werden. Ggf. können in einem solchen Fall auch mehrere Rennen zusammengelegt werden. 

2. Für die Pferde muss mit der Abgabe der Nennung ein Abstimmungsnachweis in Fotokopie beigefügt werden. Alle Pferde müssen 
vorschriftsmäßig gegen Husten (Influenza) geimpft sein, die Besitzer müssen eine gültige Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung 
abgeschlossen haben. Eine Fotokopie des Impfpasses und der Versicherungs-Police sind bei der Nennung oder am Tage des 
Rennens vorzulegen. 

3. Nennungsschluss: 12.August 2010, Nenngeld für alle Rennen: € 10.- pro Pferd, bei Abmeldung bis zum 16. August wird das 
Nenngeld erstattet.  

4. Nachnennungen sind bis Montag, den 16. August, 12.00 Uhr möglich, die Nachnenngebühr beträgt € 25.-. Alle Beträge sind am Tage 
des Rennens beim Veranstalter einzuzahlen.  

5. Doppelnennungen sind möglich, es muss jedoch bis zum 16. August bis 15.00 Uhr verbindlich erklärt werden, in welchen Rennen das 
Pferd starten soll (siehe Punkt 9.). 

6. Alle Reiter zugelassen. Ausgeschlossen sind Inhaber einer gültigen Lizenz des DVR (oder eines gleichartigen ausländischen 
Verbands). Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Reiter sichern mit der Abgabe der Nennung zu, dass sie unfallversichert 
sind. 

7. Das Tragen einer splittersicheren Sturzkappe und einer Rückenschutzweste ist Pflicht. 

8. Die genaue Zeit des Starts und die von den Reitern zu tragenden Rennfarben (Bluse/Jacke) werden drei Tage vor dem 
Veranstaltungstag festgelegt und sind zu erfragen unter Tel. 0381 643 8065; falls eigene Farben vorhanden sind, diese bitte bei der 
Nennung angeben! 

9. Sollte ein genanntes Pferd, welches nicht bis Montag, 16. August 2010 um 15.00 Uhr abgemeldet wurde, am Renntag nicht starten, 
ist ein tierärztliches Attest vorzulegen. Wird dieses nicht vorgelegt, wird ein Reugeld von € 50.- erhoben. Alle startenden Pferde 
müssen am Freitag, 20. August, bis 16.00 Uhr und am Sonntag, 22. August, bis 12.00 Uhr im Waagezelt auf der Rennbahn ihre 
Startbereitschaft erklären. Sollte dies nicht erfolgen, kann das betroffene Pferd zum Nichtstarter gemacht werden. In einem solchen 
Fall werden weder Nenngelder noch Nachnenngebühren erstattet und das Reugeld erhoben. 

10. Telefon am Renntag: 0381 643 8065 

11. Alle Teilnehmer erkennen mit Abgabe der Nennung die Rennordnung des Direktoriums für Vollblutzucht und –Rennen an. 


